
Wahlbüro Horgen

Protokoll der Gemeindeabstimmung

Zahl der Stimmberechtigten: 11'056

Zahl der eingegangenen Stimmrechtsausweise 5'389

Stimmbeteiligung 48.7%

Ja 3'466
Nein 1'565
leer 62

ungültig 75

Total Stimmen 5'168

Die Vorlage ist angenommen

Ja 2'031
Nein 2'962
leer 100
ungültig 78

Total Stimmen 5'171

Die Vorlage ist abgelehnt

WAHLBÜRO HORGEN

17. Mai 2009

Kredit für die Begegnungszone Zentrum und die 

Neugestaltung Lindenstrasse im Gesatmbetrag von 

Fr. 6'250'000.00 zulasten der Investitionsrechnung 

Kredit für einen Verkehrskreisel am Waidliplatz mit 

flankierdenden Lärmschutzmassnahmen sowie 

Ergänzung und Sanierung von Werkleitungen im 

Gesamtbetrag von Fr. 2'160'000.00 zulasten der 

Investitionsrechnung 

Gegen diesen Beschluss der Urnenabstimmung kann ein Stimmrechtsrekurs wegen Ver-
letzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen,
von dieser Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich beim Bezirksrat Horgen erhoben wer-
den. 

Im übrigen kann gegen diesen Beschluss Gemeindebeschwerde im Sinne von § 151 Abs. 
1 Gemeindegesetz erhoben werden; diese ist innert 30 Tagen, von dieser Veröffentlichung 
an gerechnet, schriftlich an den Bezirksrat zu richten. Die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens hat die unterliegende Partei zu tragen. 

Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 


